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Grundsteinlegung im Rettungszentrum 
 

 
 
Am Freitag 25. Juni 2021 
wurde der Grundstein für das 
neue Rettungszentrum von 
der Feuerwehr Elzach und der 
Rettungswache mit 
Notarztstützpunkt des DRK 
Kreisverbandes 
Emmendingen gelegt. 
 
 
 
Mit dabei waren v.l.: 
Kommandant Thomas Dufner, Bürgermeister Roland Tibi, Abteilungskommandant der Abteilung 
Elzach, Joachim Gäßler, Landrat Hanno Hurth, DRKKreisgeschäftsführer Alexander Breisacher 
und Landtagsabgeordneter Alexander Schoch. 
Im Beisein von Landtagsabgeordnetem Alexander Schoch, FeuerwehrAngehörigen und 
Mitgliedern des Gemeinderats sowie Mitarbeitern der Baufirmen wurde die Feierstunde 
abgehalten. 
Nach den Grußworten von Bürgermeister Roland Tibi, Landrat Hanno Hurth und 
Abteilungskommandant Joachim Gäßler wurde die Zeitkapsel eingebracht.  
Dabei handelt es sich um eine Atemluftflasche der Feuerwehr Elzach. 

 
Inhalt der "Zeitkapsel": 
Badische Zeitung vom 25. Juni 2021 
Festzeitschrift Feuerwehr Elzach 
Magazin 112 vom Kreisfeuerwehrverband 
Mannschaftsliste der Abteilung Elzach 
Bilder aktueller Gemeinderat der Stadt Elzach 
Ein Modellauto als Rettungswagen 
Bilder von der alten Rettungswache DRK 
Die Grußworte der Redner 
Und ein Mundschutz 
 

 
Die Zeitkapsel wurde im Eingangsbereich hinter einer Platte in einer Nische befestigt. 
Das Rettungszentrum befindet sich im Moment im Rohbau und wird nächstes Jahr fertiggestellt. 
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Vereine zukunftsfähig gestalten - Teil 2

Im Mai fand der erste Abend zum Thema „Vereine zukunftsfähig gestalten“ statt. 
Die positive Energie wollen wir nun gemeinsam mit Ihnen am 5. Juli 2021 um 19:00 Uhr wieder aufgreifen. Gemeinsam 
soll das Ziel sein, die Ideen und Impulse zu konkretisieren und deren Umsetzung ins Auge zu fassen. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Organisation und Kommunikation. Passend dazu stellt Uli Sailer das Projekt Mitmachzentrale Gerlin-
gen die-mitmachzentrale.info vor. Ein Projekt, welches nicht nur die Organisation von Vereinsarbeit, son-
dern auch die Kommunikation und Vernetzung untereinander sowie die Entwicklung gemeinsamer Projek-
te ermöglicht.
Die Veranstaltung findet digital statt. Um allen eine Teilnahme zu ermöglichen, gibt es die Möglichkeit, an 
einem Livestream vor Ort im Haus des Gastes teilzunehmen. Wir bitten um eine rechtzeitige Anmeldung 
unter: quartiersimpulse-elzach.de/veranstaltungen

Schnelltestzentrum im Haus des Gastes schließt ab KW 28
Nachdem die Inzidenz im Landkreis Emmendingen seit Wochen unter dem Schwellenwert 10 liegt und die Corona-
Verordnung Baden-Württemberg zum 28.06.2021 angepasst wurde und nun wieder viele Aktivitäten ohne Testpflicht 
durchgeführt werden können, werden wir das Schnelltestzentrum im Haus des Gastes schließen.
Sollten sich die Inzidenzen wieder negativ entwickeln, dass es notwendig wird ein Schnelltestzentrum einzurichten, 
werden wir dies Ihnen mitteilen.
Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Prechtal e.V.

Arbeitsjubiläen bei der Metzgerei Gustav Winterhalter

Naturparkmarkt in Elzach

Elzach bewies am Sonntag wieder seinen Ruf als aktive Marktstadt mit lan-
ger Tradition. Nach der coronabedingten Absage 2020 musste auch der ur-
sprüngliche Marktermin von Ende April auf Ende Juni verlegt werden. Doch 
prächtiges Sommerwetter und ein gut besuchtes Städtle machten den 13. 
Naturparkmarkt zu einem erfolgreichen Event. Trotz der kurzen Vorberei-
tungszeit waren 40 Marktstände in Elzach zu Gast. Der verkaufsoffene Sonn-
tag und die lebendige Außengastronomie sorgten überdies für ein belebtes, 
aber nicht überfülltes Innenstädtle. Die gut aufgelegten Hiesli Musikanten 
aus Yach sorgten für tolle Stimmung rund um den Nikolausplatz.
Nachdem deren musikalischer Startschuss um 11 Uhr erfolgte, konnten 
Bürgermeister Roland Tibi, Landrat Hanno Hurth und Hannelore Reinbold-
Mench, die stellvertretende Vorsitzende des Naturpark Südschwarzwald e. V., 
bei ihren kurzen Begrüßungsworten in viele zufriedene Gesichter blicken. 
 Foto: Kurt Meier

Die aktuellen Fallzahlen 
für Elzach

finden Sie unter: www.elzach.de -> 
startseite -> rathaus+service -> Son-

derthema Corona

Redaktionsschluss
Der Redaktionsschluss für die KW 27

(Erscheinungstag: Donnerstag, 08.07.2021)
ist am Montag, 05.07.2021, 09:00 Uhr.

Verspätet eingehende Beiträge können wir nicht mehr 
berücksichtigen.

Bürgermeisteramt der Stadt Elzach

Die Metzgerei Gustav Winterhalter ehrte in einer Feierstunde ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Darunter auch die seltenen Betriebsjubilare Siegfried Weber, der  für 40 Jah-
re geehrt wurde und Anton Himmelsbach , der sogar für 48 Jahre Betriebszugehörigkeit 
geehrt werden konnte. Aufgrund der momentanen Corona-Situation war dies nur in ei-
nem kleinen Rahmen und mit Abstand in der Produktion in der Telfer Straße möglich.
Bürgermeister Roland Tibi gratulierte Herrn Weber und Herrn Himmelsbach im Na-
men der Stadt Elzach. Im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann über-
reichte der Bürgermeister Herrn Weber die Ehrenurkunde zu seinem 40-jährigen 
Arbeitsjubiläum und ein kleines Präsent.  Anton Himmelsbach hatte diese Urkunde 
bereits vor acht Jahren erhalten.
Der Bürgermeister gratulierte allen Betriebsjubilaren und dankte ihnen für ihre uner-
müdlichen Einsatz für die Metzgerei Gustav Winterhalter. Den Unternehmerfamilien 
dankte er für ihre Treue zum Standort Elzach. 

1. Reihe lk: Claudia u.Thomas Winterhalter, Siegfried Weber u. Anton Himmelsbach, 
BM Roland Tibi 2. Reihe: Paul u. Priska Winterhalter, Ralf und Sebastian Winterhalter  Bild: Kurt Meier
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Stadtkasse Elzach informiert
Auf der Stadtkasse Elzach wurde zum 01.07.2021 fällig:
Jahreszahlung Grundsteuer 2021
An die Zahlung wird hiermit öffentlich erinnert; bei Nicht-
bezahlung werden Mahngebühren und Säumniszuschläge 
erhoben.
STADTKASSE ELZACH

Mediensprechstunden 
für Seniorinnen und 

Senioren
Für Wen?

Alle Interessierten aus Elzach und Umgebung, die Fragen 
zum Umgang mit Handy oder Tablet haben

Von Wem?
Verein für die Jugend Elzach &  
Jugendreferat der Stadt Elzach

Wo?
Schulzentrum Oberes Elztal, Am Schießgraben 7,  

79215 Elzach
Termine und Themen:
17.07.2021,  09:00 Uhr:  Grundlagen im Umgang mit 

Handy und Tablet
17.07.2021,  15:00 Uhr: WhatsApp & Co.
18.07.2021,  15:00 Uhr:  Videokonferenzen Skype, Zoom 

und Co.
24.07.2021,  09:00 Uhr:  Digitales Schreiben E-Mails und 

Briefe
24.07.2021,  15:00 Uhr:  Soziale Netzwerke Facebook, In-

stagram, YouTube
25.07.2021,  15:00 Uhr:  Offener Austausch zu allen The-

men
Wichtig:
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gerät und falls vorhanden die 
Zugangsdaten zu Ihren Konten zum Beispiel E-Mail oder 
Google mit.
Anmeldung:
Sie haben mehrere Möglichkeiten sich anzumelden:
1.  Per E-Mail an jan.krummer@elzach.de
2.  Per Telefon unter 07682 804-22
3.   Mit dem folgenden Formular, das Sie im Bürgerbüro – 

Soziales der Stadt Elzach abgeben können.

.............................................................................................

Name: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Telefonnummer: __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ 

Ich nehme an folgenden Veranstaltungen teil:

 17.07.21, 09:00 Uhr: 
 Grundlagen

 24.07.21, 09:00 Uhr: 
 Digitales Schreiben

 17.07.21, 15:00 Uhr: 
 WhatsApp & Co.

 24.07.21, 15:00 Uhr: 
 oziale Netzwerke

 18.07.21, 15:00 Uhr: 
 Videokonferenzen

 25.07.21: 15:00 Uhr: 
 Offener Austausch

.............................................................................................

Beschluss der Frühzeitigen Beteiligung Vor-
entwurf Bebauungsplan und örtliche Bau-
vorschriften "Gewerbegebiet Rißlersberg II"
Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat am 18.05.2021 in 
öffentlicher Sitzung den Vorentwurf des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet Rißlersberg II“ und den Vorentwurf der 

zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften 
gebilligt und beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.
Ziele und Zwecke der Planung
Ein ansässiger Gewerbetreibender im Gewerbegebiet Riß-
lersberg beabsichtigt, seinen bestehenden Gewerbebetrieb 
am Standort zu erweitern. Um dies umsetzen zu können, 
sieht die vorliegende Planung vor, die bestehende Gewer-
befläche nach Westen auszudehnen. Damit soll ermöglicht 
werden, dass der sich am Standort befindliche Recyclinghof 
nach Westen verlagert werden kann und somit ausreichen-
de Fläche für die geplante Erweiterung des Gewerbebe-
triebs zur Verfügung steht. Zudem sollen weitere gewerb-
liche Flächen entstehen, die dann entsprechend genutzt 
werden können. Hierfür sollen die Grünflächen teilweise 
überlagert und einer gewerblichen Nutzung zugeführt 
werden. Auf zwei verbleibenden Grünflächen im Westen 
und Süden sollen die bisher geplanten, aber noch nicht um-
gesetzten Ausgleichsmaßnahmen realisiert werden.
Der Planbereich wird begrenzt
•	 Im Norden von der Straße am Rißlersberg
•	 im Osten von Gewerbeflächen
•	 im Süden und Westen von Wiesenflächen.
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 18.05.2021. Der Plan-
bereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

 
 Foto: FSP Stadtplanung

Der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen 
Bauvorschriften wird mit Begründung und dem Vorent-
wurf des Umweltberichts mit integrierten Grünordnungs-
plan Scopingpapier vom 18.05.2021, der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung vom 18.05.2021 und der kurzen 
Schalltechnischen Stellungnahme vom Mai 2021, vom
09.07. bis einschließlich 13.08.2021 Auslegungsfrist
im Rathaus der Stadt Elzach, Hauptstraße 69, 1. Oberge-
schoss, Zimmer 10, 79215 Elzach, während der üblichen 
Dienststunden öffentlich ausgelegt. Aufgrund der aktu-
ellen Entwicklung der Corona-Pandemie möchten wir Sie 
um Beachtung der Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
des Virus SARS-Cov-2 Corona-Verordnung – CoronaVO bit-
ten. Wir bitten Sie, die hierzu im Rathaus ausgehängten 
Hinweise bezüglich der gebotenen Hygienemaßnahmen zu 
beachten und diese während der Einsichtnahme einzuhal-
ten.
Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Stadt 
Elzach eingesehen werde. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die im Rathaus ausgelegten Unterlagen identisch sind mit 
den im Internet veröffentlichten www.elzach.de -> Stadt-
entwicklung & Wirtschaft -> Bauleitplanung -> Bebauungs-
pläne ->Gewerbegebiet Rißlersberg II.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu 
der beabsichtigten Planung bei der Verwaltung der Stadt 
Elzach, Hauptstraße 69, 79215 Elzach abgegeben werden. 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mit-
geteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig.
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Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.
Elzach, den 01.07.2021
Roland Tibi
Bürgermeister

Die ortsübliche Bekanntmachung von Ort und Zeit „Be-
schluss der frühzeitigen Beteiligung Vorentwurf Bebau-
ungsplan und örtliche Bauvorschriften „Gewerbegebiet 
Rißlersberg II“ erfolgt durch Bereitstellung auf der städti-
schen Homepage unter dem Menüpunkt Bekanntmachun-
gen sowie Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Stadt 
Elzach am 01.07.2021.

GEMEINDEVERWALTUNGS-
VERBAND ELZACH

Öffentliche Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss, Beschluss der Frühzeitigen Beteili-
gung zur 13. punktuelle Änderung des Flächennutzungs-
plans des GVV Elzach im Änderungsbereich „Erweiterung 

Gewerbegebiet Rißlersberg“ (Stadt Elzach)
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsver-
bands Elzach hat am 22.06.2021 die Aufstellung der 13. 
punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans des GVV 
Elzach im Änderungsbereich „Erweiterung Gewerbegebiet 
Rißlersberg“ (Stadt Elzach) beschlossen, den Vorentwurf 
gebilligt und beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.
Ziele und Zwecke der Flächennutzungsplanänderung
Die Gemeinde Elzach hat eine anhaltend hohe Nachfra-
ge nach Gewerbeflächen zu verzeichnen. Um diesem Flä-
chenbedarf nachkommen und ortsansässigen Betrieben 
die benötigten Erweiterungsflächen zur Verfügung stellen 
zu können, hat die Stadt Elzach beschlossen, das am süd-
lichen Ortsrand gelegene „Gewerbegebiet Rißlersberg“ 
zu erweitern. Hier ist ein ortsansässiges Unternehmen, das 
sich am Standort erweitern möchte. Um die vorhandenen 
Flächenpotenziale zu nutzen, soll die Erweiterung des be-
stehenden Gewerbegebiets über den eigentlichen Bedarf 
des ansässigen Unternehmens hinaus erfolgen, so dass die 
Potenziale dieses Standortes langfristig entsprechend ge-
nutzt werden können.
Da im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt El-
zach für den Erweiterungsbereich eine Ausgleichs- sowie 
geplante Grünfläche dargestellt ist, soll der Flächennut-
zungsplan parallel zum Bebauungsplan geändert werden.
Der Planbereich wird begrenzt
-  Im Norden und Osten von Gewerbeflächen
-  im Süden und Westen von Wiesenflächen.
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 18.05.2021. Der Ände-
rungsbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

 

Der Vorentwurf des 13. punktuelle Änderung des Flächen-
nutzungsplans des GVV Elzach im Änderungsbereich „Er-
weiterung Gewerbegebiet Rißlersberg“ (Stadt Elzach) wird 
mit Begründung vom 18.05.2021, dem Flächensteckbrief 
vom 18.05.2021 und dem Vorentwurf der Umweltprüfung 
vom 18.05.2021 vom

09.07. bis einschließlich 13.08.2021 (Auslegungsfrist)
-   im Rathaus Elzach, Hauptstraße 69, 1. Obergeschoss, 

Zimmer 10
-  im Rathaus Biederbach, Dorfstraße 18
-   im Rathaus Winden im Elztal, Oberwinden, Bahnhof-

straße 1
während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pande-
mie möchten wir Sie um Beachtung der Verordnung der 
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Ver-
ordnung – CoronaVO) bitten. Wir bitten Sie, die hierzu im 
Rathaus ausgehängten Hinweise bezüglich der gebotenen 
Hygienemaßnahmen zu beachten und diese während der 
Einsichtnahme einzuhalten.
Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Stadt 
Elzach (Startseite -> Stadtentwicklung und Wirtschaft -> 
Planen & Bauen -> Bauleitplanung -> zum Flächennut-
zungsplan) eingesehen werden. Diese Bekanntmachung 
erfolgt im Elztäler Wochenbericht sowie in den Amtsblät-
tern der Stadt Elzach, sowie der Gemeinden Biederbach 
und Winden im Elztal.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Verwaltung
-  der Stadt Elzach, Hauptstraße 69, 79215 Elzach
-   der Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Bieder-

bach
-   der Gemeinde Winden im Elztal, Bahnhofstraße 1, 

79297 Winden
abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der 
Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der An-
schrift des Verfassers zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
13. Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt blei-
ben können.
Elzach, den 01.07.2021
Roland Tibi 
Verbandsvorsitzender

Die ortsübliche Bekanntmachung von Ort und Zeit „Auf-
stellungsbeschluss, Beschluss der Frühzeitigen Beteiligung 
zur 13. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans 
des GVV Elzach im Änderungsbereich „Erweiterung Ge-
werbegebiet Rißlersberg“ (Stadt Elzach)" erfolgt im Elztä-
ler Wochenbericht, zusätzlich in den Mitteilungsblättern 
der Stadt Elzach sowie der Gemeinden Biederbach und 
Winden im Elztal, sowie auf der Homepage der Stadt Elz-
ach unter dem Menüpunkt Bekanntmachungen - Gemein-
deverwaltungsverband Elzach, am 01.07.2021.

Freibad Elzach - Neue Corona VO Bäder
In der seit Montag gültigen Corona VO Bäder wurden neue 
Regelungen für die Personenbegrenzungen in Freibädern 
getroffen. Für das Freibad Elzach bedeutet dies, dass künf-
tig 600 Personen gleichzeitig das Bad besuchen können. 
Die Pflicht zur Besucherdokumentation und einer vorheri-
gen Online-Reservierung bleiben auch weiterhin bestehen.

Fundsachen
Folgende nachstehend aufgeführte Fundsachen wurden 
abgegeben und können während den Öffnungszeiten 
Montag – Freitag  08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
Mittwoch    14:00 Uhr – 18:00 Uhr und 
Donnerstag von  14:00 Uhr – 16:00 Uhr
beim Fundbüro im Bürgerbüro Elzach, Zimmer 1, Schmied-
gasse 10 B, 79215 Elzach abgeholt werden

1 Schlüssel, 1 einzelner Ohrring, 1 Kindersteppjacke, 1 Hals-
kette
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JUBILARE

Die Stadt Elzach gratuliert zum Geburtstag
Oberprechtal
Samstag, 03.07.2021   80 Jahre
Karin Grothe

BEKANNTMACHUNGEN
VON ANDEREN ÄMTERNi

Felssicherungsmaßnahmen entlang der L 173 
zwischen Obersimonswald und Gütenbach
Wegen Felssicherungsmaßnahmen ist die L 173 seit dem 
18. Mai 2021 gesperrt. Ab dem 1. Juli wird eine halbseitige 
Sperrung eingerichtet, so dass der Verkehr bis zum 30. Juli 
mithilfe einer Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt 
werden kann.
Landkreis Emmendingen (fi). Der Landkreis Emmendin-
gen führt seit Dienstag, 18. Mai 2021 Felssicherungsmaß-
nahmen entlang der L 173 zwischen Obersimonswald und 
Gütenbach durch. Die für diese dringenden Sicherungsar-
beiten auf dem Straßenabschnitt zwischen dem Parkplatz 
Dreitälerblick in Obersimonswald und der Gemeinde Gü-
tenbach für den öffentlichen Durchgangsverkehr einge-
richtete Vollsperrung bleibt wie ursprünglich geplant noch 
bis zum 30. Juni 2021 bestehen. 
Da sich durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen bzw. Er-
schwernisse die Fertigstellung der Sicherungsmaßnahmen 
um weitere vier Wochen verzögert, wird der öffentliche 
Durchgangsverkehr im Anschluss an die Vollsperrung ab 
dem 1. Juli 2021 mit einer halbseitigen Sperrung der Fahr-
bahn und einer Ampelregelung am Baufeld vorbeigeführt. 
Die Bauarbeiten werden somit statt am 30. Juni erst am 30. 
Juli 2021 beendet.
Die Verkehrsteilnehmer/Anlieger werden für die zu erwar-
tenden Behinderungen um Verständnis gebeten.

Kontaktstelle Frau und Beruf berät zu be-
ruflichen Fragen am 5. Juli und 15. Juli 2021 
in Emmendingen
Am 5. Juli 2021 (vormittags) und am 15. Juli (nachmittags) 
gibt es für Frauen mit Wohnsitz im Landkreis Emmendin-
gen persönliche Beratungstermine zu Fragen rund um be-
rufliche Orientierung, Wiedereinstieg, Neuorientierung, 
Berufswahl, Aus- und Weiterbildung, Stellensuche und Be-
werbung.
Wenn Sie Interesse an einem Beratungstermin haben, kön-
nen Sie sich gerne bei der Kontaktstelle Frau und Beruf un-
ter Tel. 0761 201-1731 anmelden.
Die Beratungen finden am 5. Juli zwischen 8:30 Uhr und 
13:00 Uhr statt, am 15. Juli zwischen 13:00 Uhr und 18:00 
Uhr. Beratungsort ist das Landratsamt Emmendingen, Haus 
am Festplatz, Schwarzwaldstr. 4.
Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und neutral.
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg - Südlicher Ober-
rhein berät seit 25 Jahren Frauen zu beruflichen Themen. 
Sie wird im Rahmen des Landesprogramms Kontaktstellen 
Frau und Beruf vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg sowie von der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises Emmendingen finanziell 
gefördert.
Weitere Informationen zum Angebot und zur Arbeit der 
Kontaktstelle Frau und Beruf finden Sie unter: www.frau-
undberuf.freiburg.de

Kleine Mengen Rasenschnitt über graue 
Tonne entsorgen
Rasenschnitt wird auf den zentralen Grünschnittplätzen 
angenommen. Aus ökologischen Gründen sollte jedoch auf 
die Anlieferung von Kleinmengen und damit auf Fahrten 
zum Grünschnittsammelplatz verzichtet werden. Kleinere 
Mengen von Rasenschnitt können auch gut in der grauen 
Tonne entsorgt werden, zumal die Tonnen im Juli und Au-
gust wieder wöchentlich geleert werden und die Tonnen 
nicht zu lange stehen bleiben. Rasenschnitt aus den Ton-
nen lässt sich als organisches Material in der mechanisch-
biologischen Abfallbehandlungsanlage des Zweckverban-
des Abfallbeseitung Kahlenberg ZAK gut einsetzen.

Präventionshinweise des Polizeipräsidiums 
Freiburg aufgrund aktueller Betrugsstraf-
taten (Teil 3):
Fake-Shops: Beim Onlinekauf immer misstrauisch sein
Fake-Shops, also gefälschte Internet-Verkaufsplattformen, 
sind auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Sie sind teil-
weise Kopien real existierender Websites, wirken daher se-
riös und lassen beim Käufer selten Zweifel an ihrer Echtheit 
aufkommen. Hat ein Kunde Ware bestellt, wird entweder 
minderwertige Ware zu einem überhöhten Preis oder nach 
einer Vorauszahlung gar nicht geliefert.
Beachten Sie deshalb folgende Tipps für einen sicheren 
Online-Kauf
•	 Keine Spontankäufe: Bevor Sie ein Produkt in den Wa-

renkorb eines Online-Shops legen, sollten Sie den Preis 
des Produkts bei anderen Anbietern wie dem Händler 
vor Ort vergleichen. Denn Betrüger locken ihre Opfer 
mit unwahrscheinlich niedrigen Preisen.

•	 Informieren Sie sich: Geben Sie den Namen des On-
line-Shops in eine Suchmaschine ein, dadurch können 
Sie negative Erfahrungen anderer Kunden herausfin-
den und müssen sich nicht auf die Versprechungen der 
Shop-Betreiber verlassen. 

•	 Wählen Sie sichere Zahlungswege: Der Kauf auf Rech-
nung kann vor Betrug durch Fake-Shops schützen. 
Getätigte Überweisungen können jedoch allenfalls 
kurzfristig rückgängig gemacht werden. Beim Last-
schriftenverfahren können vorgenommene Abbuchun-
gen noch nach einigen Tagen storniert werden. Nutzen 
Sie beim Onlinekauf keine Zahlungsdienste wie Wes-
tern Union oder paysafecard.

•	 Kein Einkauf bei Zweifel: Wenn Sie sich unsicher sind, 
kaufen Sie am besten gar nicht im gewählten Shop. Sie 
sollten das gewünschte Produkt nur beim Händler Ihres 
Vertrauens erwerben.

Was tun, wenn man Opfer geworden ist
•	 Machen Sie Ihre Zahlung rückgängig: Sollten Sie bereits 

Geld für Ihren Kauf überwiesen haben, informieren 
Sie sich umgehend bei Ihrer Bank, ob Sie die Zahlung 
rückgängig machen können. Bei anderen Zahlungsar-
ten (bspw. Bargeldtransfer) kontaktieren Sie sofort den 
Dienstleister und lassen ihn die Transaktion stoppen.

•	 Sichern Sie alle Beweise für Ihren Online-Kauf: Ob Kauf-
vertrag, Bestellbestätigung oder E-Mails, bewahren Sie 
alle Belege für Ihren Kauf auf. Drucken Sie diese aus.

•	 Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei: Mit den gesicher-
ten Unterlagen sollten Sie sich möglichst sofort an die 
Polizei wenden und Strafanzeige erstatten. 

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten las-
sen, so melden Sie sich gerne über freiburg.pp.pravention@
polizei.bwl.de.

Infoveranstaltungen des KOGL Emmendingen 
– es geht wieder los!
Nach langer coronabedingter Pause bietet der Kreisver-
band Obstbau, Garten und Landschaft Emmendingen e.V. 
(KOGL) ab Juli wieder Infoveranstaltungen an - in leicht 



Nr. 26 · Donnerstag, 01. Juli 20216 MITTEILUNGSBLATT
verändertem Format. Es werden nun parallel zwei Themen 
von je etwa 45 Minuten angeboten, die Themen werden 
wiederholt, sodass Interessierte die Möglichkeit haben, sich 
beide Themen anzuhören.
Die Juli-Themen sind
„Spaliererziehung und Obstanbau im Topf: Nutzung von 
kleinen Flächen und Balkonen“
•	 „Pflanzenschutz - Erkennen und Behandeln von Krank-

heiten und Schädlingen“. Obstbau-Fachberater Werner 
Dutzi vom Landratsamt Emmendingen wird Schadbilder 
und Schädlinge zeigen und über Möglichkeiten zur Vor-
beugung und Behandlung sprechen. Teilnehmer sollten 
Zweige und Früchte mitbringen, die von Pflanzenkrank-
heiten oder Schädlingen befallen und geschädigt sind.

Interessierte sind herzlich eingeladen, am Freitag, den 2. Juli 
von 17.00 bis 19.00 Uhr in unseren Lehrgarten an der Alten 
Straße in Kenzingen zu kommen und sich zu informieren.
Die Veranstaltung ist weiterhin kostenlos, eine Spende 
zum Erhalt des Lehrgartens ist willkommen. Nähere Infor-
mationen über den KOGL sowie die Anfahrt zum Lehrgar-
ten finden Sie unter kogl-emmendingen.de .
Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der geltenden 
Hygienevorschriften (AHA-Regeln) durchgeführt.
Kreisverband Obstbau, Garten und Landschaft 
Emmendingen e.V. (KOGL Emmendingen)

Industrie- und Handelskammer Südlicher 
Oberrhein  
- Rechtliche Hilfe zur originellen Idee
Telefonsprechstunde: Kostenlose Erfinderberatung der IHK 
Südlicher OberrheinKreativität und Erfindergeist sind we-
sentliche Kernstücke des Unternehmertums. Doch ist die pfif-
figste Schöpfung wertlos, wird sie nicht vor Ideenklau und 
Nachahmung geschützt. Die Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein bietet deshalb in Kooperation mit Pa-
tentanwälten aus dem Kammerbezirk regelmäßig kostenlose 
Erstberatungen zu gewerblichen Schutzrechten an.
In der Erfinderberatung erhalten die Ratsuchenden In-
formationen über die grundsätzliche Schutzfähigkeit von 
technischen Erfindungen, Marken und Designs. Außerdem 
veranschaulichen die Experten der IHK das konkrete Vor-
gehen für eine Schutzrechtsanmeldung und beleuchten 
wichtige Fallstricke. Möglichkeiten, Wege und Kosten zur 
Recherche von gewerblichen Schutzrechten werden aufge-
zeigt. Denn mithilfe von Patenten und Gebrauchsmustern, 
aber auch Marken und Designs, haben Erfinder vielfältige 
Möglichkeiten, sich von Wettbewerbern zu differenzieren 
und das eigene Know-how zu schützen.
„Gerade in der momentanen Situation möchten wir Erfin-
der mit einer pfiffigen Entwicklung ermuntern, mit neuen 
Ideen durchzustarten“, ermutigt Philipp Klemenz, Referent 
Innovation und Technologie bei der IHK Südlicher Ober-
rhein, alle, die kostenlose Erfinderberatung der Kammer zu 
nutzen. Die Gespräche finden bedingt durch die Corona-
Schutzmaßnahmen telefonisch statt. Die Termine bleiben 
wie gewohnt die ersten und dritten Donnerstage im Mo-
nat. Von Juli bis September sind das:
•	 Donnerstag, 1. und 15. Juli
•	 Donnerstag, 5. August Der zweite Augusttermin ent-

fällt aufgrund der Ferien.
•	 Donnerstag, 2. und 16. September
Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Kontakt: Pe-
tra Laumen, Telefonnummer: 0761/3858-262, E-Mail-Adres-
se: petra.laumen@freiburg.ihk.de.

Gewerbe Akademie  
- Telefontraining für Azubis
Anrufe anzunehmen, das Anliegen der Kunden herauszu-
filtern und das Gespräch gegebenenfalls weiterzuleiten er-
fordert kommunikatives Geschick. Auszubildende müssen 
das erst einmal lernen. Die Gewerbe Akademie der Hand-
werkskammer in Freiburg bietet dazu am Freitag, 8. Okto-
ber, von 12.30 bis 17.30 Uhr einen Workshop an. Mit Dip-
lom-Psychologin Antje Schuck-Schmidt nehmen Azubis ihre 
Sprech- und Sprachgewohnheiten unter die Lupe und ana-
lysieren, an welchen Stellen sie ins Stocken geraten. Eine 

zentrale Rolle spielen typische Situationen wie Termine zu 
vereinbaren oder auf Beschwerden einzugehen. Am Ende 
nehmen alle Teilnehmer einen individuellen Trainingsplan 
mit nach Hause. 
Weitere Auskünfte erteilt die Gewerbe Akademie unter 
Telefon 0761/15250-24. Infos im Netz unter www.gewerbe-
akademie.de.

KOMMT VORBEI!
Am 3. Juli 2021 verkauft der Elternbeirat des Kindergartens 
Prechtal auf dem Elzacher Wochenmarkt selbstgebackenen 
Kuchen. Über Deinen Besuch freuen wir uns!

und Oberprechtal

AKTUELLES FÜR UNSERE GEMEINDEN
Gottesdienste in Präsenz feiern wir an folgenden Sonnta-
gen:
Sonntag, 11. Juli, 
9.30 Uhr    Oberprechtal Christuskirche oder Hof der 

Christuskirche,
10.30 Uhr   Johanneskirche oder Garten der Johanneskirche
Sonntag, 18. Juli, 
9.30 Uhr    Oberprechtal Christuskirche oder Hof der 

Christuskirche,
10.30 Uhr   Johanneskirche oder Garten der Johanneskirche
Ihre Anmeldung unter 07682/8281 erleichtert uns die Or-
ganisation.

Neuer Konfi-Kurs:
Du besuchst im kommenden Schuljahr eine 8. Klasse? Dann 
gehörst du zu den Jugendlichen, die sich für den neuen 
Konf-Jahrgang anmelden können. Wann? Am Dienstag, 
13. Juli, 19 Uhr in der Johanneskirche Elzach. Bring ein El-
ternteil mit und kommt dazu.
Du willst mehr wissen? Dann melde dich telefonisch oder 
per E-Mail im Pfarrbüro Elzach.
Liebe Leserin, lieber Leser,
sympathisch oder unsympathisch? Innerhalb weniger Se-
kunden ist die Entscheidung gefällt. Wenigstens geht es 
mir ganz oft so. Auch mit dem „moralischen“ Urteil geht 
es sehr schnell.
Ich „weiß“ meist gut, was verwerflich ist. Und das zeigt sich 
mehr oder weniger deutlich in der Art, wie ich auf andere 
reagiere. „Vorsicht vor solchen Urteilen!“, warnt der 4. Sonn-
tag nach Trinitatis. Es gibt niemanden, keinen Menschen!, der 
ohne Fehler ist, der nicht immer wieder auf die Großzügigkeit 
und die Nachsicht durch die anderen angewiesen ist.
Nur Gott kann echt richten. Darum ermutigt Jesus zum 
Vergeben, wo es möglich wird oder ist: Einfach deshalb, 
weil Gott mir barmherzig entgegen kommt. Das kann mich 
meinerseits ermutigen anderen barmherzig zu begegnen. 
Es passt und geht nicht immer. Weil ich ja Mensch bin und 
bleibe. Weil manches Mal, da noch viel mehr zwischen uns 
steht. Weil es manches Mal einfach so verworren ist…
Und dann? Dann hoffe ich erst recht auf Gott: darauf, dass 
Gott heilen kann, versöhnen kann im neuen Leben mit ihm.
Bis dahin will ich versuchen, was mir möglich ist im Sinne 
der Worte vom Apostel Paulus: „Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“
  Römerbrief 12, 12
Ich wünsche es Ihnen für die neue Woche besonders
Ihre Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner
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Pfarrbüro:    Zollstockstr. 6, 79215 Elzach,
Öffnungszeiten:  dienstags, 10.30 - 12 Uhr, 
      donnerstags, 15 - 16.30 Uhr, 
      07682-8281
E-Mail:     Elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de // 
Homepage:    www.eki-elzach-oberprechtal.de,
Angebote für Kinder:  www.kirchemitkindern-digital.de // 
Homepage:    www.kirchenbezirk-em.de oder 
      www.ekiba.de

Konfi-Treff:     mittwochs 16 - 18 Uhr im und um den 
Gemeindesaal Elzach

Gottesdienste in den Medien und im Internet: 
Weitere Informationen unter: https://programm.ard.de/TV/
Themenschwerpunkte/Kirche-und-Religion/Fernsehgottes-
dienste/Startseite

#ekibageistlich: Unter https://www.youtube.com/hashtag/
ekibageistlich finden Sie eine Auswahl geistlicher Video-
angebote aus ganz Baden. So können Sie sich das für Sie 
passende Angebot auswählen.

Freitag, 02.Juli 2021
17:00 Uhr  Firmung
Samstag, 03.Juli 2021
17:00 Uhr  Firmung
Sonntag, 04. Juli 2021
10:30 Uhr  Eucharistiefeier

Hörnleberg Wallfahrtskapelle
Die Hörnleberg Kapelle ist am Mittwochnachmittag von 
14.00 Uhr bis 16.30 Uhr und sonntags von 11.00 Uhr bis 17.00 
Uhr für Sie zum persönlichen Gebet geöffnet. Laut Hygie-
nebestimmungen gilt eine medizinische Maskenplicht und 
ebenso gilt die Abstandregel einzuhalten. Bitte achten Sie 
auf die Markierungen und Infotafeln in der Kirche!

Katholische Kirchengemeinde
Oberes Elztal

Tag der ewigen Anbetung
Am Samstag, 17.07.2021, feiern wir in unserer Seelsorge-
einheit den Tag der ewigen Anbetung. In diesem Jahr wird 
dieser Tag in St. Wendelin, Yach stattfinden. Wir beginnen 
um 09.00 Uhr mit der Feier der Eucharistie und beenden 
ihn um 16.00 Uhr mit dem sakramentalen Segen. Wenn 
Sie bereit wären eine halbe oder ganze Stunde anwesend 
zu sein oder eine inhaltliche Gestaltung zu übernehmen, 
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro Elzach unter Tel. 8083-0. 
Es wäre schön, wenn zu den Anbetungszeiten eine Gebet-
spräzens garantiert wäre.

Firmung 2021
Firmgottesdienste 
Bitte haben Sie Verständnis, dass bei den Firmgottesdiens-
ten die Plätze in den Kirchen sehr begrenzt sind und des-
halb den Angehörigen der Firmanden vorbehalten sind.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Öffnungszeiten der kath. Pfarrbüros 
Elzach,     Kirchplatz 6, Tel.: 07682 / 8083-0, 
      Fax: 07682 / 8083-10
E-Mail:     info@kath-oberes-elztal.de
Öffnungszeiten:  Mittwoch, Donnerstag, Freitag 
      von 09:00 – 12:00 Uhr
      Donnerstag 
      von 15:00 – 18:00 Uhr
Oberwinden,   Kirchberg 16, Tel.: 07682 / 256, 
      Fax: 07682/ 8435
E-Mail:     hoernleberg@kath-oberes-elztal.de
Öffnungszeiten:  Montag und Donnerstag 
      von 9:00 – 12:00 Uhr,
      Mittwochnachmittag 
      von 15:00 – 18:00 Uhr

Sonntag, 04. Juli 2021
10:00 Uhr  Eucharistiefeier

Tag der ewigen Anbetung
Am Samstag, 17.07.2021, feiern wir in unserer Seelsorge-
einheit den Tag der ewigen Anbetung. In diesem Jahr wird 
dieser Tag in St. Wendelin, Yach stattfinden. Wir beginnen 
um 09.00 Uhr mit der Feier der Eucharistie und beenden 
ihn um 16.00 Uhr mit dem sakramentalen Segen. Wenn 
Sie bereit wären eine halbe oder ganze Stunde anwesend 
zu sein oder eine inhaltliche Gestaltung zu übernehmen, 
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro Elzach unter Tel. 8083-0. 
Es wäre schön, wenn zu den Anbetungszeiten eine Gebet-
spräzens garantiert wäre.

Sonntag, 04. Juli 2021
09:00 Uhr  Eucharistiefeier

Notdienste
ARZT
An Werktagen nach 18 Uhr ist der diensthabende Arzt 
durch Anruf beim Hausarzt zu erfahren.
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen 
ist der ärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und 
augenärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 
zu erreichen. An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel. 0180 3222555-70 
erreichbar.
Wer wegen Verdacht auf eine Infektion mit dem Coro-
navirus die hausärztliche Notfallnummer 116 117 an-
ruft, muss diese Nummer unbedingt – ohne Vorwahl – 
vom FESTNETZ aus wählen. Damit ist die Erreichbarkeit 
der Notfallpraxis Emmendingen gewährleistet. Anrufe 
vom Handy oder Smartphone landen hingegen bei einer 
bundesweit geschalteten Hotline, die wegen des gro-
ßen Andrangs derzeit völlig überlastet ist.
Auf keinen Fall sollen besorgte Bürgerinnen und Bürger 
die in Emmendingen eingerichtete zentrale Annahme-
stelle für einen Corona-Abstrich direkt aufsuchen, son-
dern am Wochenende und abends immer vorher erst 
Kontakt vom FESTNETZ aus über die Notfallnummer 116 
117 aufnehmen. Unter der Woche sind die Hausärzte die 
erste Anlaufstelle.
In Notfällen: Notruf Polizei:  110,
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst:  112,
Rufnummer Krankentransport:  19222,
Gift-Notrufzentrale:  0761/19240
Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus Emmendingen
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Montag, Dienstag und Donnerstag  von 19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag      von 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage        8 bis 22 Uhr
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Kostenlose zentrale Rufnummer  116117
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle:
07641 4601-77 (nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlo-
se und sprachgeschädigte Personen.)

Bereitschaften
Stadtverwaltung Elzach  Tel.: 07682 804-0
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
      Mi.   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
      Do.  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung möglich.
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Kommunale Inklusionsvermittlerin der Stadt Elzach, Ge-
meinden Winden und Biederbach, Frau Nadine Hundert-
pfund, Telefon: 07682 / 80412, E-Mail: inklusion@elzach.de
Stadtwerke / Elektrizitätswerk:
Stromversorgung: für Elzach Kernstadt, Katzenmoos, 
Oberprechtal, Prechtal, Yach, Tel. 0800 3629477, EnBW 
Regional AG, Regionalzentrum Rheinhausen
Wasserversorgung:  Tel. 07682 91828-0
Stadtentwässerung:  07682 8463
Störungen Nahwärme:  07682/92 44 725
Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach
Fr. 13:00 – 17:00 Uhr, Sa. 09:00 – 13:00 Uhr
Öffnungszeiten Grünschnittsammelplatz 
Mi. 16:00 - 19:00 Uhr bis einschließlich 13.10.2021
Fr. 13:00 – 17:00 Uhr, Sa. 10:00 – 14:00 Uhr ganzjährig
Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Zweckverband PROTEC Orsingen, Nenzinger Str. 34, 
78359 Orsingen, Tel.: 07774.9339-0, Fax: 07774 9339-33
Telefonseelsorge: Tel. 0800 1110111
(vertraulich, anonym und kostenfrei, rund um die Uhr).
Fachstelle Sucht Beratung Behandlung Prävention
Waldkirch, Mauermattenstr. 8, Bushalt Freiburger Straße 
(3 Min.) Bahnhalt Batzenhäusle (10 Min.) Di. und Do. 10 - 
17, Tel. 07681 -24623; sonst Emmendingen, Hebelstr. 27, 
Tel. 07641 9335890, fs-emmendingen@bw-lv.de, Erstge-
spräche nach telefonischer Vereinbarung
Teilhabeberatung Kinzigtal, 
77716 Haslach, Sandhaasstr. 4, Tel.: 07832 99955-235, 
michaela.himmelsbach.eutb@caritas-kinzigtal.de
Sozialstation  Tel. 07682 909040
Betreuungsgruppe, Ehrenamtliche Besuchsdienst „Zämme“, 
 Tel. 07682 909040
Hospizgruppe  Tel. 07682 925650
Dorfhelferinnen  Tel. 07682 920202
Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook 
Tel. 07682 921537 www.pflegedienst-schmook.de
Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641 451-3091, -3095, -3025
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im 
Pflegestützpunkt Emmendingen, in den Außensprech-
zeiten oder beim Hausbesuch
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
Wölflinstraße 13, 79104 Freiburg, Telefon: 0761 36122, 
Telefax: 0761 36123, E-Mail: info@bsvsb.org, Internet: 
www.bsvsb.org

EUTB
EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641/96212-65 (Fr. Thiemann)
Außensprechstunde in Endingen und Elzach donners-
tags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren

APOTHEKEN
Mi., 30.06.  Marien-Apotheke, Gutach
    Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
    Paracelsus-Apotheke, Denzlingen 
    Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Do., 01.07.  Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
    Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
     Schwarzwald-Apotheke, Elzach 
    Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Fr., 02.07.  Spitzweg-Apotheke, Emmendingen 
    Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191
Sa., 03.07.  Nikolai-Apotheke, Waldkirch 
    Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
So., 04.07.  Glocken-Apotheke, Waldkirch 
    Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
    Kronen-Apotheke, Teningen 
    Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109
Mo., 05.07.  Stadtapotheke am Marktplatz, 
    Emmendingen
    Marktplatz 11, Tel. 07641 87 63

Di., 06.07.  Kandel-Apotheke Waldkirch 
    Lange Str. 58, Tel. 07681 93 20
Mi., 07.07.  Apotheke am Heidacker, Freiamt 
    Hauptstr. 49, Tel. 07645 91 78 77
    Waldhorn-Apotheke, Sexau
    Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 4 75 75

TIERARZT
Samstag/Sonntag, 03./04.07.2021
Dr. Kneucker, Denzlingen
Thüringer Straße 7, Tel. 07666 7868
Tierarztpraxis Regina Kohler, Herbolzheim
Im Entennest 5, Tel. 07643 934040

Einladung zur Generalversammlung
Am Dienstag, 27. Juli 2021 um 20.00 Uhr findet die Gene-
ralversammlung der IG-Bad im Haus des Gastes statt.
Tagesordnung:
1)  Begrüßung
2)  Tätigkeitsbericht
3)  Kassenbericht
4)  Bericht der Kassenprüfer
5)  Entlastung der Vorstandschaft
6)  Neuwahlen
7)  Aktuelles zur Badesaison und zur geplanten Sanierung
8)  Wünsche und Anträge
Wir laden hierzu alle Mitglieder sowie die gesamte Bevöl-
kerung - unter Einhaltung der gültigen Schutzmaßnahmen 
- herzlich ein.
Die Vorstandschaft

Die Bücherei Elzach

Die Bücherei Elzach - Online-Katalog
Liebe Leserinnen und Leser,
ab sofort können Sie bereits Zuhause in unseren Neuan-
schaffungen stöbern oder nachschauen, ob noch weitere 
Bücher vom Lieblingsautor verfügbar sind.
Den Online-Katalog unseres Medienbestandes können Sie 
über die Startseite der Seelsorgeeinheit oder der Startseite 
der Stadt Elzach aufrufen.
Online-Katalog Link: https://bibkat.de/sankt-nikolaus-elzach/
Wenn Sie bereits ein Leserkonto besitzen und dort eine 
E-Mail-Adresse hinterlegt ist können Sie auch Ihr persönli-
ches Konto verwalten und Bücher vormerken.
Die Bücherei ist für alle offen, die Ausleihe ist kostenlos.
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf neue Leserinnen 
und Leser und auf Ihren Besuch.
Auf Sie wartet eine große, aktuelle Auswahl an Medien für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene:
• Bilderbücher, Vorlesebücher, Erstlesebücher, Kinder-

sachbücher, Kinder- und Jugendromane, Comics, Lieder- 
und Geschichten-CDs, Hörbücher, tiptoi Bücher

• aktuelle Romane
• Erziehungs-, Koch- und Backbücher, Gartenbücher, 

Sachbücher und Ratgeber
• Eine große Auswahl an Zeitschriften  
• Hörbücher und DVDs für Erwachsene
Öffnungszeiten / Kontakt:
Dienstag und Donnerstag:  16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag:        10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Telefon: 07682/8083-15 (nur während der Öffnungszeiten)
E-Mail: buecherei@kath-oberes-elztal.de
Ihr Büchereiteam
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Beitragseinzug 2021
Liebe Zunftmitglieder,
die Narrenzunft Elzach e.V. wird im Juli 2021 den Mitglieds-
beitrag für das Jahr 2021 einziehen. Wir bitten jedoch um 
Beachtung, dass der Zunftbändel für dieses Jahr (2021) erst 
mit dem Beitragseinzug in 2022 ausgegeben wird. Auch 
der Zahlungstermin für die wenigen verbliebenen Barzah-
ler wird nach 2022 verschoben. Diese haben dann vor der 
nächsten Fasnet die Möglichkeit den Mitgliedsbeitrag für 
2021 zusammen mit dem Beitrag für 2022 (der Termin in 
der Zunftstube wird rechtzeitig bekannt gegeben) zu be-
zahlen.
Mit einem kräftigen Tralla-ho
NARRENZUNFT ELZACH

Einladung zur Generalversammlung der Jugendabteilung
Die Jugendabteilung der SF Elzach-Yach lädt aufs Herzlichs-
te zur diesjährigen Generalversammlung am Freitag, 2. Juli 
2021 um 19.00 Uhr im Bernhardussaal in Elzach-Yach ein.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.  Bericht des Schriftführers
3.  Kassenbericht
4.  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Kassiererin
5.  Bericht des 1. Vorsitzenden
6.  Berichte der Trainer / Mannschaften
7.  Entlastung der Gesamtvorstandschaft
8.  Ehrungen und Verabschiedungen
9.  Wünsche und Anträge
Wir freuen uns sehr, wenn Sie durch Ihre Anwesenheit das 
Interesse an der Vereinsarbeit unterstreichen.
Mit sportlichen Grüßen
Erwin Suss
1. Vorsitzender - Jugendabteilung -

Frühwanderung
Der Sonne entgegen…
Treffpunkt ist am Sonntag, 04.07.21 um 6.00 Uhr am Park-
platz an der Elz. Nach knapp 12 km Wanderung kehren wir 
im Bodenhäusle ein und belohnen uns mit einem leckeren 
Frühstück.
Frühstückbuffet ca. 9.00/9.30 Uhr; (inkl. Heißgetränke und 
Saft 13,- €).
Zum Frühstück sind auch Nichtwanderer herzlich eingeladen!
Anmeldung aller Teilnehmer bis Freitag, 02.07., 19.00 Uhr, 
Tel. 07682/6060 oder 1.Vorsitzender@swv-elzach-winden.de.
Bei Regen treffen wir uns um 9.00 Uhr Parken an der Elz 
und fahren zum Frühstück ins Bodenhäusle.
Es gelten die Corona-Vorschriften. Bitte entsprechende Be-
scheinigungen mitbringen.
Gäste sind uns herzlich willkommen.
Fam. Grunwald

Mitgliederversammlung
Am Freitag, den 16. Juli 2021 findet um 19.30 Uhr in der 
Halle in Oberwinden die Mitgliederversammlung des OV 
Elzach-Winden statt.
Tagesordnung:
01. Begrüßung
02. Totenehrung
03. Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden
04. Tätigkeitsbericht der Wanderwarte
05. Tätigkeitsbericht der Wegwarte
06. Tätigkeitsbericht der Jugend- und Familienwartin

07. Tätigkeitsbericht der Seniorenwartin
08. Kassenbericht
09. Bericht der Kassenprüfer
 und Antrag auf Entlastung der Kassiererin
10. Ehrungen
11. Wünsche und Anträge
Schlusswort
Zu dieser Versammlung wird herzlich eingeladen.
1. Vorsitzender Heiko Grunwald

Blutspende Oberprechtal
Voranzeige
Vor dem Urlaub Blut spenden!
Bitte unterstützen Sie die Blutspendeaktion des Deutschen 
Roten Kreuzes und kommen Sie 

am Freitag, 16. Juli 2021
von 14:30 - 19:30 Uhr

nach Oberprechtal in die Turn - und Festhalle, Schulstraße.
Flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren, 
ist in Zeiten des Coronavirus in allen Lebensbereichen un-
abdingbar.
Damit Abstandsregeln eingehalten werden können, ist 
eine effektive Steuerung des Besucherstroms erforderlich.
Bitte reservieren Sie sich vorab einen Termin über die Hot-
line oder über die Blutspendedienst-Website. 
Aktuell kann die Blutversorgung von 2 Tagen sicher gestellt 
werden.
Für die Blutspende benötigen Sie Ihren Personalausweis!
Kommen Sie und helfen Sie mit.
DRK OV Oberprechtal

SG Prechtal/
Oberprechtal

Vorbereitungsspiel KW 22:
Samstag, den 03. Juli 2021
17.00 Uhr  SG Prechtal/Oberprechtal I - SV Schapbach
    Spielort: Oberprechtal

Generalversammlung
Am Freitag, den 02. Juli 2021 findet um 20.00 Uhr im Gast-
haus Adler-Pelzmühle die Generalversammlung der Sän-
gerrunde Prechtal e.V. statt.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen
1.  Begrüßung und Totenehrung
2.  Geschäftsbericht 2020
3.  Bericht des Kassierers
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.  Bericht des Chorleiters
6.  Ehrung der fleißigen Probenbesucher
7.  Entlastung der Gesamtvorstandschaft
8.  Neuwahl der Gesamtvorstandschaft
9.  Bestellung von zwei Kassenprüfern 
10. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Zu dieser Versammlung laden wir alle Ehrenmitglieder, passi-
ven Mitglieder, die Stadt- und Ortschaftsräte, Vereinsvertreter 
sowie Freunde und Gönner unseres Vereins herzlich ein.
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Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen und verbleiben mit 
den besten Sängergrüßen
Ihr Gesangverein Sängerrunde Prechtal e.V.
Die Vorstandschaft
www.gv-saengerrunde-prechtal.de

Internationaler Schüleraustausch  
· Hoppla, trotz Corona?
Ja, wir und unsere Partnerorganisation in Chile garantie-
ren Ihnen, dass nur in einer gesicherten Ausgangssituation 
Schüler*innen nach Deutschland einreisen werden. Die Ju-
gendlichen werden geimpft sein. Wir suchen Familien, die 
gerne mit einem jungen Menschen eines anderen Kultur-
kreises ihren Alltag teilen möchten.
Der Schulbesuch ist Teil des Programms.
Chile
Familienaufenthalt: 15. Januar bis 25. Februar 2022
Deutsche Schule, Valdivia
40 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 16-17 Jahre
Unsere Austauschprogramme basieren auf Gegenseitigkeit. 
Ein Auslandsaufenthalt in Chile ist im Sommer 2022 mög-
lich, abhängig von der dann herrschenden Pandemielage.
Interessiert? Weitere Informationen bei:
Schwaben International e.V., Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart
Tel. 0711 – 23729-13, Fax 0711 – 23729-31,
schueler@schwaben-international.de
http://www.schwaben-international.de/schueleraustausch/

Verbraucherzentrale  
- Erfolg gegen TRENDTOURS
Weitere Klage gegen Reiseanbieter erfolgreich
•	 Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gewinnt ge-

gen trendtours Touristik vor dem LG Frankfurt (Az.3-06 
O 40/20)

•	 Reisende beschweren sich seit Pandemiebeginn über 
Nichterstattung von Reisegeldern, Zwangsumbuchung, 
Falschinformationen und Zwangsgutscheine

•	 Neu: Reisende können auch aufgrund von befürchteten 
Reisebeschränkungen vorsorglich kostenfrei stornieren 
und müssen ungewünschte Umbuchungen nicht hin-
nehmen

Seit 2020 häufen sich die Beschwerden von Reisenden über 
Reiseanbieter, die sich bei der Rückerstattung von stornier-
ten, aber bereits bezahlten Reisen querstellen, ungefragt 
Umbuchungen vornehmen und Zwangsgutscheine ausstel-
len, statt Geld zu erstatten. Die Verbraucherzentrale hat 
deshalb bereits mehrere erfolgreiche Verfahren gegen Rei-
seanbieter geführt. In einem neuen Fall konnte nun geklärt 
werden, dass eine Pauschalreise auch kostenfrei storniert 
werden kann, wenn Reisende aus Angst vor Corona-Beein-
trächtigungen zunächst vorsorglich stornieren und sich die-
se Beeinträchtigungen dann im Nachhinein bestätigt. Auch 
eine unerwünschte Umbuchung müssen sie dann nicht hin-
nehmen, wie das aktuelle Urteil gegen trendtours Touristik 
bestätigte (LG Frankfurt (Az.3-06 O 40/20).
Im verhandelten Fall bestätigte das Gericht den Anspruch 
auf eine kostenlose, vorsorgliche Stornierung und Rück-
erstattung des Reisepreises, wenn die Beeinträchtigung 
zum Reisezeitpunkt tatsächlich eintritt. Der Grund: Reise-
anbieter könnten sonst Entschädigungen für vorsorgliche 
Reisestornos verlangen, obwohl die Reise letztlich wegen 
der befürchteten Beeinträchtigung tatsächlich nicht statt-
gefunden hat.
„Das Urteil zeigt, dass Reisende keine Reisen ins Ungewisse 
hinnehmen müssen und das Recht haben, bei Unsicherheit 
kostenfrei stornieren zu können“, sagt Oliver Buttler, Reise-
rechtsexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Im Falle einer Stornierung darf ein Anbieter Reisende au-
ßerdem nicht einfach ohne deren Einverständnis auf andere 
Reisezeiten umbuchen. An Reisende gerichtete Schreiben 

dürfen nicht den Eindruck erwecken, alternative Reiseter-
mine seien fest gebucht und es sei noch eine An- oder Rest-
zahlung zu leisten. Ohne ein explizites Einverständnis kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass die Reisenden zu 
einem späteren Zeitpunkt immer noch verreisen möchten.
„Leider erleben wir es immer wieder, dass Reisende auch 
noch jetzt auf die Rückzahlung ihrer Reisegelder aus dem 
letzten Jahr warten“, so Oliver Buttler weiter. Bei der Stor-
nierung einer Pauschalreise und Aufforderung zur Rücker-
stattung, muss die Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen 
erfolgen.
Viele Reiseanbieter verweigern eine Rückerstattung, bu-
chen ungefragt Reisen um, oder geben Zwangsgutscheine 
heraus. Aus diesem Grund hat die Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg bereits mehrere Verfahren erfolgreich 
gegen verschiedene Anbieter geführt. Betroffene sollten 
sich daher umgehend über ihre Rechte informieren und 
entsprechend ihre Gelder zurückfordern. Ein entsprechen-
des Musterschreiben zur Rückforderung von Reisegel-
der bietet die Verbraucherzentrale unter www.vz-bw.de/
node/61838 zum kostenlosen Download an.
Links zum Thema
•	 Keine Reise - kein Geld?! (Pressemeldung vom 

06.08.2020)
•	 Reisewarnungen & Corona: www.vz-bw.de/node/43991 
•	 Durchleuchtet – der Verbraucherfunk: Reiserücktritt 

(Podcast)

Für Kurzentschlossene  
- Familienfreizeit im Schwarzwald
Der Jugendverband DJO-Deutsche Jugend in Europa bie-
tet vom 13. bis 20. August 2021 im Ferienheim Aschenhüt-
te in Bad Herrenalb eine Familienfreizeit an. Eine schöne 
Möglichkeit mit dem eigenen Kind oder Enkelkind bis 14 J. 
zusammen in netter Gesellschaft die Ferien zu verbringen.
Unter der Leitung eines ausgebildeten Mitarbeiterteams 
gibt es ein buntes gemeinsames Programm, bestehend aus 
Basteln, Spielen, Wandern, Baden, Lagerfeuer, Tanzen und 
vieles mehr. Durchgeführt wird diese kostengünstige Fami-
lienfreizeit im „Ferienheim Aschenhütte“, einer DJO eige-
nen Jugendbildungsstätte. Jeder Familie steht ein eigenes 
Familienzimmer zur Verfügung.
Da noch einige Plätze frei sind, freuen wir uns auf Anmel-
dungen an: DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstr. 
92, 70176 Stuttgart, Tel.: 0711-625138, E-Mail: zentrale@
djobw.de; Internetseite: www.djobw.de.

Verbraucherzentrale - Einkommensteuer-
pflicht für Photovoltaikanlagen bis zehn 
Kilowatt abgeschafft
Das Bundesfinanzministerium vereinfachte Anfang Juni 
die Beurteilung der „Gewinnerzielungsabsicht“ kleiner 
Photovoltaikanlagen. Seither gilt, dass sich Betreiber klei-
ner Solaranlagen von der Ermittlung und Abführung der  

Einkommensteuer befreien lassen können.
Steuererleichterung für privat betriebene Solaranlagen
Die Regelung gilt für Photovoltaikanlagen mit einer ins-
tallierten Leistung von bis zu 10 kWp, die auf zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten oder unentgeltlich überlassenen 
Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken einschließlich Au-
ßenanlagen z. B. Garagen installiert sind und nach dem 31. 
Dezember 2003 in Betrieb genommen wurden.
Einmaliger Antrag auf Steuerbefreiung reicht
Besitzer von kleinen Anlagen können nun eine Steuerbe-
freiung einfach formlos z. B. schriftlich beantragen. Diesem 
Antrag wird dann ohne weitere Prüfung stattgegeben. Es 
wird in allen offenen Veranlagungszeiträumen unterstellt, 
dass die Photovoltaikanlage nicht mit Gewinnerzielungs-
absicht betrieben wird. Laut Bundesfinanzministerium 
liegt bei ihnen grundsätzlich eine steuerlich unbeachtliche 
Liebhaberei vor. Der Antrag wirkt auch für die Folgejahre.
Bislang mussten Verbraucher:innen bei ihrer Steuererklä-
rung die Einkünfte aus dem Verkauf des Stroms in Form 
einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung angeben. Dies fällt 
nun weg. Das heißt: Sowohl für die Zukunft als auch rück-
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wirkend für Steuerjahre, die noch nicht rechtskräftig abge-
schlossen sind, werden Einnahmen, die Verbraucher:innen 
aus dem Verkauf ihres Solarstroms erzielen, in der Einkom-
menssteuer nicht mehr berücksichtigt.
Steuerpflichtige Photovoltaikanlagen-Besitzer haben 
Wahlrecht
Ob man seine Einkünfte allerdings von der Einkommen-
steuer befreien möchte, obliegt dem Eigentümer der 
Photovoltaikanlagen. Denn unabhängig von der Verein-
fachungsregelung kann eine steuerpflichtige Person wei-
terhin die Anlage mit Gewinnerzielungsabsicht betreiben. 
Zudem gilt der neue Erlass nur für die ertragssteuerliche 
Behandlung der Photovoltaikanlage, nicht für die Behand-
lung der Umsatzsteuer.
Das Schreiben des Bundesfinanzministeriums kann un-
ter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent /DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/
Einkommensteuer/2021-06-02-gewinnerzielungsabsicht-
bei-kleinen-photovoltaikanlagen-und-vergleichbaren-
blockheizkraftwerken.html
heruntergeladen werden.
Informationen rund um das Thema Photovoltaik gibt es auf 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder kos-
tenfrei unter 0800 – 809 802 400. Die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale berät kompetent sowie anbieterneut-
ral, und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie gefördert.

Mitgliederversammlung der Lebenshilfe 
in der Stadthalle 
Haslach
Die diesjährige Mitglie-
derversammlung der Le-
benshilfe im Kinzig- und Elztal findet am Freitag, den 02. 
Juli 2021, um 19:30 Uhr in der Stadthalle in Haslach statt. 
Im Mittelpunkt stehen die Geschäftsberichte 2019 und 2020 
sowie die Neuwahl des Vorstandes. Nachdem es im letzten 
Jahr coronabedingt keine Mitgliederversammlung gab, hat 
sich die Amtszeit des Vorstandes um ein Jahr verlängert. 
Es stehen außerdem eine Satzungsänderung und Ehrungen 
an. Vorsitzender Karl Burger und der neue Geschäftsführer 
Martin Schmid werden die Versammlung leiten. Coronabe-
dingt muss auf das übliche bunte Rahmenprogramm mit 
Tanzeinlagen der Sportgruppen, Diashow, Info- und Wer-
beartikel-Stand sowie auf die Bewirtung verzichtet wer-
den. Bei der Versammlung gelten die im Hygienekonzept 
für die Stadthalle festgelegten Abstandsregelungen und 
Maskenpflicht.

AUS DEN 
NACHBARGEMEINDEN

Elztäler Ballett- und Turnverein
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Ehrenmitglieder, liebe Eltern,
zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung 2021, 
am Freitag, 02. Juli 21 um 20.00 Uhr möchten wir Sie/ Euch 
recht herzlich in die Halle Oberwinden unter Einhaltung 
der gebotenen Schutzmaßnahmen einladen.
Folgende Tagesordnung ist geplant:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Bericht der Schriftführerin
3. Berichte aus den einzelnen Abteilungen
4. Bericht der Kassenverwalterin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahlen der Vorstandschaft
8. Verabschiedungen/ Ehrungen
9. Sonstiges
Anträge zur Jahreshauptversammlung richten Sie/ richtet 
Ihr bitte bis spätestens 25.06.21 an die Vorstandschaft.
Wir freuen uns auf Euer/ Ihr Kommen.
Eure/ Ihre Vorstandschaft

Neuer Pächter Freibad Simonswald
Bürgermeisteramt
Simonswald
Zur Freibadsaison 2022 sucht die Gemeinde Simonswald für 
das

Freibad-Kiosk
einen neuen Pächter. Das Freibad Simonswald hat im 
Schnitt 33.000 Besucher pro Jahr, die Öffnungszeiten sind 
von Mitte Mai bis Mitte September.
Verpachtet wird eine Kioskküche, Verkaufs-/ Ausgabe-
raum, Lagerraum, Kühlraum und Freiterrasse. Der Pächter 
führt seine Geschäfte im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung. Der Kiosk sollte zwischen 10:00 Uhr und 20:00 
Uhr täglich geöffnet sein. Wir erwarten eine Auswahl an 
kleinen warmen und kalten Speisen, Eis, Kuchen, Süßigkei-
ten und Getränken zu marktüblichen Preisen.
Der Pachtzins richtet sich nach dem jährlichen Umsatzerlös 
mit einem Prozentsatz von 7 v.H. in Bezug einer Mindest-
pacht zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Als Option wird angeboten, zusätzlich zum Kioskbetrieb 
auch die Eintrittskasse für das Freibad zu organisieren und 
zu führen.
Ihre Unterlagen mit Lebenslauf, beruflichem Werdegang 
und einem kurzen Konzept, nebst einem Nachweis zu den 
gesetzlichen und hygienerechtlichen Vorschriften richten 
Sie bitte bis 31.10.2021 an:
Bürgermeisteramt Simonswald, 
Talstraße 12, 79263 Simonswald
Auskünfte erhalten Sie unter Tel. 07683/9101-0, Herrn Bür-
germeister Stephan Schonefeld oder unter Tel. 07683/9101-
30 Herrn Michael Disch, Schwimmbadverwaltung.
Eine Besichtigung der Räumlichkeiten ist nach Absprache 
möglich.

Freiamt
Geführte Wanderungen in Freiamt
06.07.2021 | Zum weißen Stein
13.07.2021 | Hocke-Runde
Die Tourist-Information Freiamt bietet am Dienstag, den 
06.07.2021 eine Wanderung mit dem Titel „Zum weißen 
Stein“ mit dem Wanderführer Karl-Hermann Stegmann an. 
Treffpunkt ist um 14:00 Uhr beim Gasthaus „Zur Waldlust“.
Die Tourist-Information Freiamt bietet am Dienstag, den 
13.07.2021 eine Wanderung mit dem Titel „Hocke-Runde“ 
mit dem Wanderführer Hermann Gebhardt an. Treffpunkt 
ist um 14:00 Uhr beim Wanderparkplatz Hünersedel.
Es ist eine Anmeldung bei der Tourist-Information bis Mon-
tag 17 Uhr unter Telefon 07645/9103-0 notwendig. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es gelten die allgemeinen Ab-
stands- und Hygieneregeln.
Kunstausstellung im Kurhaus Freiamt
Vernissage am Sonntag, den 04. Juli 2021Im Kurhaus Freiamt 
findet im Juli zum ersten Mal nach der Lockdown-Phase eine 
Ausstellung statt. Die beiden Fotografen Wolfgang Speer und 
Manfred Ehrler stellen vom 4. bis 30. Juli 2021 unter dem Titel 
„Blütenbesucher – Nah gesehen“ Fotografien von blütenbe-
suchenden Insekten aus der Region aus. Allein in Deutschland 
gibt es Tausende Insektenarten. In ihrer großen Vielfalt spie-
len sie als Bestäuber für zahlreiche Pflanzen eine unverzicht-
bare Rolle in der Natur. Doch überall fällt derweil auf, dass 
Insekten nach und nach verschwinden. An manchen Orten ist 
die Zahl der Fluginsekten um bis zu 80 Prozent zurückgegan-
gen. Die Folgen für das Ökosystem und auch für den Men-
schen werden aller Wahrscheinlichkeit immens sein.
Manfred Ehrler ist ein Spezialist für die vielen Arten der Wild-
bienen, Wolfgang Speer beschäftigt sich seit Jahren mit unse-
ren heimischen Tagfaltern. Beide sind von Insekten fasziniert. 
In der Ausstellung lassen sich die kleinen Wunder der Natur 
betrachten. Die Fotoausstellung begleitet das Projekt „Blü-
hendes Freiamt“ und soll die Menschen für diese wertvollen 
Insekten begeistern, aber auch für deren Schutz werben.
Die Vernissage findet am Sonntag, den 4. Juli 2021 um 
17:00 Uhr im Kurhaus Freiamt statt. Die einführenden Wor-
te spricht Bürgermeisterin Hannelore Reinbold-Mench. 
Gäste der Vernissage müssen sich telefonisch bis Freitag 18 
Uhr unter 07645/9103-0 in der Tourist-Information anmel-
den. Die Besucherzahl ist begrenzt. Es gelten die allgemei-
nen Abstands- und Hygieneregeln.
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NussbaumMedien
Rottweil GmbH& Co. KG
Durschstraße 70 · 78628Rottweil
HRMannheim ∙HRA706471 · USt-IdNr.: DE309158226
www.nussbaum-medien.de

Komplementärinnen:
NussbaumMedien Verwaltungs-GmbH
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
Geschäftsführer: K. Nussbaum, A. Tews, T. Bechtold,
M. Schmidt · HR Mannheim · HRB 351736

K. Nussbaum Beteiligungs-GmbH
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
Geschäftsführer: Klaus Nussbaum
HR Mannheim · HRB 707535

Wir beraten Sie gerne!
07033 69240

info@gsvertrieb.de

DasNussbaumClub-Magazin bringt Licht ins Dunkel!

Jetzt abonnieren &
Geschenk erhalten

In Ihrem Abonnement mit dabei:
Monatliches Nussbaum Club-Magazin
Nussbaum Club Mitgliedschaft
Zahlreiche Coupons und Gewinnspiele

Für nur 2 € im Monat*
+ einen Gutschein im Wert von 20 €
von Lampenwelt.de*

Mit dem Nussbaum Club
profitieren Sie jetzt von
über 5000 Vorteilen!

Jetzt abonnieren!
www.nussbaum-lesen.de/
nussbaum-club
Aktionscode Lampenweltnicht vergessen!
* Dieses Angebot ist gültig bis 31.12.2021. Mindestkaufpreis beträgt 20,01 €
Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Das Nussbaum Club-
Magazin Abo kostet 24,00 € im Jahr.

IHR GESCHENK
20 € Gutschein*
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Aktion
Schöner Friedhof

im Elztal

Lassen Sie Ihr Holzkreuz
auf der Grabstätte neu
stecken.

Erdkreuze
Urnenkreuze

Wir beraten Sie gerne.

Hauptstraße 80
79215 Elzach
07682-9259994
info@elztal-bestattungen.de

Der Tod kann uns
von einem Menschen trennen,

der zu uns gehörte,
aber er kann uns nicht das nehmen,

was ihn mit uns verbindet.
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www.nussbaum-medien.de

Ausbildungsscout – das bewährte
Werbemedium für Berufswahl,
Aus- undWeiterbildung bringt
Menschen zusammen, auch Sie?

Mehr Informationen unter
www.nussbaum-business.de/print/
ausbildungsscout

Ihre Medienberaterin oder Ihr Medienberater vor Ort
berät Sie gerne zu Anzeigenschaltung, Gebietsbele-
gung und interessanten Details.

Ausbildungsscout
2021/2022
■ mit Angeboten zahlreicher

Unternehmen und Dienstleister

■ mit vielen Informationen zur Berufswahl
und individuellen Zukunftsplanung

■ mit Vorstellung von Arbeitgebern aus
unterschiedlichen Branchen

Ausbildungsscout Print gibt es ab Anfang Juli an
Schulen und öffentlichen Auslagestellen.

Ausbildungsscout Digital
als Download unter
www.lokalmatador.de/ausbildungsscout

Mehr Informationen unter
www.nussbaum-business.de/print/
ausbildungsscout

Ihre Medienberaterin oder Ihr Medienberater vor Ort 
berät Sie gerne zu Anzeigenschaltung, Gebietsbele-
gung und interessanten Details.

02 2 1

2 20 2

Dein Start ins Berufsleben
bei Firmen in der Region

AUSBILDUNGSSCOUT





NEU
Ausgabe
Sommer

Haus- und WEG-Verwaltung

Brigitte Nussbaum GmbH & Co. KG
Emil-Haag-Str. 27 · 71263Weil der Stadt
Telefon 07033 52 66-71· E-Mail: info@brigitte-nussbaum.de Brigitte Nussbaum

GmbH und Co. KG

Neu ab Januar 2021

Wir sind ein kleines, gut ausgebildetes Team und haben
große Ziele. Ab Januar 2021bieten wir auch Haus- und
WEG-Verwaltung sowie Immobiliendarlehensvermittlung
an. Über Ihre Anfrage freuen wir uns.

Hinweis an die Leser/innen

Die kostenlose Verteilung Ihres Amtsblatts an alle Haus-
halte basiert auf einer Entscheidung Ihres Gemeinde-/
Stadtrats. Damit soll den Bürgern/innen Ihrer Kommu-
ne die Gelegenheit geboten werden, voll informiert
am lokalen Leben teilzunehmen. Spätestens wenn Sie
dazu aufgerufen sind, Gemeinde-/Stadträte und Ihre/n
Bürgermeister/in zu wählen, ist es wichtig, beurteilen
zu können, mit welchem Engagement und mit welchen
Maßnahmen die Kandidaten sich bisher für das Wohl
Ihrer Kommune eingesetzt haben. Sie müssen als infor-
mierte/r Bürger/in Ihre Entscheidung treffen. Damit Sie
über die amtlichen Vorgänge in Ihrer Gemeinde immer
auf dem Laufenden sind, brauchen Sie das Amtsblatt.
Das Amtsblatt informiert darüber hinaus über wichtige
Termine, interessante Veranstaltungen und attraktive
Angebote von lokalen Gewerbetreibenden.

Wenn Sie trotzdem das Amtsblatt nicht in Ihrem Brief-
kasten haben möchten, respektiert das der Verlag. Aber
helfen Sie bitte den Austrägern/innen mit einer klaren
Anweisung. Unklare Formulierungen wie „Keine kosten-
lose Zeitung einwerfen“ oder „Kein Anzeigenblatt“ rei-
chen nicht aus. Das Amtsblatt ist das amtliche Veröffent-
lichungsorgan der Gemeinde, also weder eine Zeitung
noch ein Anzeigenblatt. Viele Bürger/innen wollen zwar
kein kostenloses Blatt in ihrem Briefkasten, wohl aber
das Amtsblatt. Sollten Sie trotz aller Vorteile kein Amts-
blatt wünschen, versehen Sie also bitte Ihren Briefkasten
mit der klaren Anweisung „Bitte kein Amtsblatt“. Dann
wissen die Austräger/innen, woran sie sind, und sie wer-
den IhrenWunsch respektieren.

Ihr Verlag NussbaumMedien
www.nussbaum-medien.de

In eigener Sache
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STELLEN

Immobilien kaufen,
verkaufen, finanzieren!

Carsten Herr
Finanzierungsexperte
Tel. 07682 923823

LBS in Elzach, Kirchplatz 2
Carsten.Herr@LBS-SW.de
Marcella.Vitrano@LBS-SW.de

Carsten Herr Marcella Vitrano
Immobilienexpertin
Tel. 0761 36887-15

Unterwww.nussbaum-medien.de/wahlwerbung haben
wir für Sie juristisch geprüfte Erläuterungen zum Thema
Wahlwerbung zusammengestellt.

www.nussbaum-medien.de

i

EXPERTENTIPP

KÖNIGSTR.62 | 70173 STUTTGART | INFO@KOENIGSKINDER.DE | WWW.KOENIGSKINDER.DE

ANZEIGE

TEILUNGSERKLÄRUNG
Wenn ein Sondereigentum innerhalb einer Eigentümergemein-
schaft verkauft wird, muss eine Teilungserklärung vorhanden
sein. Dies sind in den meisten Fällen Eigentumswohnungen, ver-
einzelt trifft man auch auf Reihenhäuser, die auf einem gemein-
schaftlichen Grundstück stehen und eine Eigentümergemein-
schaft bilden, oder auch gewerbliche Eigentümergemeinschaften,
z.b. Bürohäuser. In größeren Wohnsiedlungen mit mehreren ver-
schiedenen, rechtlich selbständigen Eigentümergemeinschaften,
findet man auch sog. „Garagengemeinschaften“.

Die Teilungserklärung regelt die Aufteilung des jeweiligen Gegen-
stands des Sondereigentums und des gemeinschaftlichen Eigen-
tums, deren Gebrauch und damit die Rechte und Pflichten der
einzelnen Eigentümer untereinander. Bestandteil der Teilungser-
klärung sind u.a. die Gemeinschaftsordnung und der Auftei-
lungsplan.

Im Aufteilungsplan sind die zur Darstellung des aufzuteilenden
Gebäudes notwendigen Zeichnungen, d.h. Grundrisse, Ansichten
und Gebäudeschnitt(e), im Maßstab 1:100 enthalten.

Die Höhe der Miteigentumsanteile werden meist in Tausendstel
angegeben.Wenn beispielsweise der Anteil einer zu verkaufenden
Eigentumswohnung mit 320/1.000 angegeben wurde, gehören
dem Eigentümer somit 32% des Gesamtobjektes incl. Grundstück
(Ausnahme Erbbaurecht).

Beim Kauf einer Immobilie sollten Sie sich in der Teilungserklä-
rung über den Umfang des Sondereigentums und des
Gemeinschaftseigentums informieren, bzw. welche
Gebrauchsregelungen, z.b Sondernutzungsrechte,
festgelegt sind.

KÖNIGSTR.62 | 70173 STUTTGART | INFO@KOENIGSKINDER.DE | WWW.KOENIGSKINDER.DE

EIN STARKES TEAM
AN IHRER SEITE

DIE KÖNIGSKINDER IMMOBILIEN

0800 5800 200
Kostenlose Hotline Ansprechpartner:

Dr. Wilken und Dr. Barth

info@koenigskinder.de | www.koenigskinder.de

Kostenlose Hotline
* vorbehaltlich einer internen Prüfung

Verkaufen Sie Ihre Immobilie, Ihr Gewerbeobjekt, Ihr Grundstück (egal ob
bebaubar oder nicht, egal ob Abrisshaus) an unsere bonitätsstarken,
vorgemerkten Kunden (Finanzierung liegt vor) oder einfach direkt an uns.*

Werden Sie Franchisenehmer.
Werden Sie ein Königskind.

Bekannt aus

der Fernseh-

Werbung
bei RTL
und NTV

BFD/FSJ frei ab Herbst 2021
Club 82 Haslach - www.club82.de - 07832 9956-34 - job@club82.de

Wir suchen eine zuverlässige

Reinigungskraft als Vertretung für Objekte in Waldkirch.
Arbeitszeit: Mo. 8.30 - 11.30 Uhr, Do. 8.30 - 10.00 Uhr
und Fr. von 8.30 - 10.00 Uhr.
Verdienst: 12,00 €/Stunde netto.
Bewerben Sie sich: RD Gebäudedienstleistungen e.K.,
Tel. 07681/4938608, E-Mail: info@rddienstleistungen.de

Suchen Putzfee,
die uns alle 14 Tage für 4 Stunden hilft unser Haus sauber
zu halten. KfZ erforderlich. Tel. 0172 8091076 bitte auch
auf AB sprechen, oder per Mail booksandmore57@
gmx.de.
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Auto Disch • Elzach
Krankentransport, Personenbeförderung, Dialyse-,

Chemo- und Strahlenfahrten, Rollstuhltaxi
Jürgen Gass • Tel. 07682/216 • mobil: 01715333271

Unser
Vertrieb ist auch

samstags für
Sie erreichbar

Sollte die Verteilung nicht zu Ihrer Zufrieden-
heit erfolgen, bitten wir Sie, Ihr Anliegen
unserem Vertriebspartner mitzuteilen:

G.S. Vertriebs GmbH
Tel. 07033 6924-0

www.nussbaum-lesen.de

Sie erreichen die G.S. Vertriebs GmbH von
Montag bis Mittwoch, Freitag 8.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr · Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

www.nussbaum-medien.de

Amtsblatt bzw. Lokalzeitung
nicht erhalten?

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

AUF DIE TESTER,
FERTIG LOS!
WERDE JETZT
NUSSBAUM CLUB-
TESTER!

www.nussbaum-medien.de

club@nussbaum-medien.de

Wir wollen gern wissen, wie Sie den
Nussbaum Club nutzen und wo wir
ihn für Sie noch verbessern können.

Melden Sie sich bei uns per E-Mail und werden Sie
Tester. Über den Sommer können Sie dann drei Monate
lang alle Vorteile des Nussbaum Clubs nutzen und uns
ein paar Fragen dazu beantworten.

Wir freuen uns auf Sie!

Uli´s Schleifmobil
bei EDEKA Schindler

in 79215 Elzach, Freiburger Str. 47

SCHLEIFSERVICE VOM FACHMANN
Freitag, 16. Juli 2021
von 10 – 18 Uhr

SUPERSCHNELL - SUPERSCHARF - SUPERGÜNSTIG

Küchenmesser, Haushaltsscheren, Gartenscheren, Rebscheren u.s.w.
Donatus Schächtele, Tel. 0175-4682002, www.schleiftermine.de

GESCHÄFTSANZEIGEN
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